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Von Dr: Martin Stoppel:; Wissenschaftl. Assistent, Universität Kaiserslautern

I. Problemstellung

Der Veranstalter eines Fußballspiels ist in der deut-
schen Rechtsprechung bis heute nicht positiv definiert
worden. Zuletzt sind die Vereine der Bundesliga als
Teilnehmer an den europäischen UEFA-Pokalwettbe-
werben durch die EntScheidung des Bundesgerichtsho-
fes vom 11.12. 19971 über die zentrale Vermarktung
der Fernsehübertragungsrechte in eine Rolle gefallen,
die sie als vermeintliche Veranstalter in die Vermark-
tungsposition für die streitbewehrten Fernsehübertra-
gungsrechte gehievt hat. Ähnliche Bedingungen könn-
ten für die anderen Teilnehmer der beiden Profiligen
eintreten, wenn die zentrale Vermarktung der Fernseh-
übertragungsrechte an nationalen Wettbewerbsspielen
den europäischen Kartellgesetzen zum Opfer fiele.
Dennoch sind die Vereine nicht per definitionem in die
Rolle des Veranstalters geraten, sondern nur über das
Ausschlußprinzip, als der BGH urteilte, daß der Deut-
sche Fußballbund (DFB) jedenfalls nicht alleiniger Ver-
anstalter der Europapokalheimspiele ist. Es fehlt des-
halb an einer verbindlichen Aussage, wer in positiver
rechtlicher Definition als Veranstalter eines Fußball-
spiels zu bezeichnen ist.

Profit zu verwerten, würde ein eigenmächtiges Vorge-
hen z. B. einer Fernsehanstalt eine unlautere Wettbe-
werbssituation erzeugen. Der Veranstalter kann in die-
sen Fällen einen Verstoß gegen § 1 UWG rügen.

Der Veranstalter kann als Besitzer oder Eigentümer
der Veranstaltungsstätte ein Hausrecht nach §§ 862, 859
und §§ 903, 1004 BOB haben.5 Aus diesen Ausschlie-
ßungs- und Abwehrrechten kann der Veranstalter den
Zugang zu seiner Veranstaltung regulieren und dieses
Recht gegenüber Dritten geltend machen. Eine uner-
laubte Fernsehübertragung stellt zudem einen rechts.,
widrigen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten
Gewerbebetrieb dar. Jedoch stellt der deliktische Un-
ternehmensschutz zum Unlauterkeitsrecht i. S. v. §1
UWO im Verhältnis der Subsidiarität.6

Einzelne Spieler können nicht Träger eines Veran-
stalterrechts sein. Sie sind weder ausübende Künstler
i.S.d. §§ 73, 74ff. UrhO, da es sich bei ihren Leistun-
gen nicht um neuartige, geistige Schöpfungen handelt',
noch genießen sie als Personen der Zeitgeschichte ein
Bildnisschutzrecht gern. §§ 22ff. KUO {Kunsturheber-
gesetz).8 Außerdem haben Spieler keine sittenwidrige
Vermögens schädigung i. S. d. §§ 826 BOB, 1 UWO zu
beklagen, da sie aufgrund ihres Arbeitsverhältnisses
mit ihrem Verein kein wirtschaftliches Risiko für die
von ihnen erbrachte Leistung tragen. 9

ll. 

Der Veranstalter als Rechtsträger

III. Der Veranstalter in der neueren RechtsprechungIn Rechtsprechung2 und Literatur3 wurde bisher festge-
stellt, daß der Veranstalter seine unmittelbare Rechts-
position folgenden Abwehrrechten zu verdanken hat:

Dem Veranstalter stehen die Abwehrrechte nach § 1
UWG zu, wenn er im geschäftlichen Verkehr in seinen
Lauterkeitsrechten gestört Wird.4 Da ein Veranstalter
ohne weiteres ~illens und in der Lage ist, seine Veran-
staltung in eigener Verantwortung und mit eigenem

1. "Europapokalheimspiele "10

Der BGH hat hier entschieden, daß der DFB jedenfalls
nicht alleiniger Veranstalter von Europapokalheimspie-
len ist. und führte dazu aus:

"Auch wenn DFB und UEFA einen organisatori-
schen Rahmen für den Wettbewerbsfußball schaffen,
bleiben die die Fußballspiele austragenden Vereine die-
jenigen, welche wesentliche wirtschaftliche Leistungen
für die Vermarktung der Fernsehübertragungsrechte er-
bringen. Sie stellen vor allem -zusammen mit dem je-
weiligen Wettbewerbspartnet -die Spielet, deren von
den vereinsinternen Betreuern vorbereiteter und be-
gleiteter Wettkampf gegeneinander das Produkt
schafft, das auf das Interesse der Zuschauer stößt. ...
Darüber hinaus leistet der jeweilige Heimverein die
notwendige org~isatorische Arbeit vor Ort: ...Der
Heimverein ist der natürliche Marktteilnehmer, der die
von ihm im Zusammenwirken mit dem anderen Verein
erarbeitete Leistung auf der Grundlage abgesproche-
ner Gegenseitigkeit vermarkten darf. Ob die am Wett-

] BGH SpuRt 98, 28ff. "Europapokalheimspiele".
2 BGH GRUR 56, 515ff. "Tanzkurse"; GRUR 1960, 255f. "Auto-

Skooter"; GRUR 1960, 606 "Eisrevue 11"; GRUR 1962, 254f.
"Fußballprogrammheft"; NJW 1970, 2060 "Bubi Scholz"; BGHZ
110, 371ff. "Sportübertragurigen"; BGHZ 39, 352ff. "Vortrags-
abend"; BGHZ 27,264, 266 "Bo~programmheft"; SpuRt 98, 28ff.
"Europapokalheimspiele"; LG Frankfurt SpuRt 98, 195f.; OLG
Frankfurt in diesem Heft S.200ff.

3 Bothor Anm. zU LG Frankfurt 1998, 195ff.; Hausmann "Der
Deutsche FuBbal1 Bund (DFB) -Ein Kartell für Fernsehrech-
te"?, j;lB 1994, 1089; Heermann "Der Deutsche Fußballbund
(DF~) im Spannungsfeld von Kartell, und Konzernrecht", ZHR
161 {1997), 665; ders. "Kann der Ligasport die Fesseln des Kartell-
rechts sprengen?" SpuRt 99, 11; Jänich "FuBballübertragungs-
rechte und Kartellrecht", GRUR 1998, 438; Lerche/Ulmer
"Kurzberichterstattung im Fernsehen", 1989, S.70ff.; Kübler
"Das Recht auf freie Kurzberichterstattung im Fernsehen" ZUM
1989, 326ff.; Roth "Rechtsfragen der Rundfunkübertragung öf-
fentlicher Veranstaltungen",AfP 1989, 515; Siegfried"Die Fern-
sehberichterstattung von Sportveranstaltungen", S.30ff.; Stopper
"Ligasport und Kartellrecht", S.75ff.; Wertenbruch "Die zentrale
Vertnarktung von Fußball-Femsehrechten als Kartell nach §]
GWB und Art. 85 EGV", ZIP 1996, 1417;

4 Baumbach/Hefertnehl, Wettbewerbsrecht, § 1, Rz.495ff.

5 BGH GRUR 1956, 515, 516 "Tanzkurse"; NJW1970, 206O "Bubi
Scholz".

6 Münchner Kommentar/Mertens, §823, Rz.487 m.w.N.
? BGH, ZIP 1990, 949, 953 "Sportübertragungen".
8 BGH, GRUR 1979...732.733 "Fußballtor".
9 Hausmann, FN 3, 1089, 1090.
10 BGH SpuRt 198, 28ft. "EuropapokaJheimspiele".
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der weniger beachtlichen Terminierung und Koordinie-
rung der einzelnen Rennen durchaus Fachpersonal am
Rennort zur Verfügung stellt, die jeweiligen Rennen ko-
ordiniert, die technische Überwachung der einzelnen
Rennen übernimmt und derartige Rennserien einge-
führt hat. Soweit man maßgeblich auf diese Beiträge,
..., abstellt, könnte allerdings auch die Auffassung ge-
rechtfertigt sein, daß sie als Mitveranstalterin anzuse-
hen ist, so daß sie ebenfalls wie der Veranstalter vor
Ort originäre lnhaberin der Film- und Fernsehrechte
wäre."

bewerb teilnehmenden Vereine jeweils die marktfähige
Leistung allein schaffen und ob sie demgemäß die allei-
nigen Inhaber der Vermarktungsrechte sind oder ob mit
ihnen weitere Organisationen an der Schaffung dieser
Leistung in einer Weise beteiligt sind, daß auch sie an
der Vermarktung der Spiele aus eigenem Recht mitwir-
ken können, bedarf für den vorliegenden Fall keiner
Entscheidung."

4. "FIAlEisele" (LG Frankfurt/Mainfl
In diesem Fall war darüber zu ~ntscheiden, ob es dem
Rennsportverband FIA (Federation Internationale de
L'Automobile) bzw. ein~r angeschlossenen Vermark-
tungsgesellschaft gestattet ist, unter anderem den "Eu-
ropean Truck Racing Cup" und damit insbesondere die
Fernsehübertragungsrechte daran zentral zu vermark-
ten. Nachdem dem Antrag der Vermarktungsgesell-
schaft Eiseie auf Untersagung dieser Vermarktungspra-
xis im vorangegangen Verfügungsverfahren stattgege-
ben wurde12, wies das LG die Klage letztlich mit der Be-
gründung ab, daß § 1 GWB keine Individualinteressen
schütze. Dennoch nahm das LG insbesondere Bezug
auf die BGH-Entscheidung "Europapokalheimspiele":

"Die FIA ist originäre Mitinhaberin der Film- und
Fernsehrechte. Es besteht eine Rechtsgemeinschaft zwi-
schen der FrA und den Veranstaltern vor Ort. ...;Es
-muß" beid~l'-Fl'ag~,-ob-die FIA-originäTe-Mitinhaberin-
von Fernsehrechten ist, darauf abgestellt werden, ob
sie wesentliche Leistungen dazu beisteuert, damit das
Produkt "Rennveranstaltung" auf das Interesse der Zu-
schauer und damit auch auf das Interesse von Fernseh-
anstalten stößt. ...Erst durch ihre organisatorischen
Maßnahmen wie die Reglementierung der einzelnen
Wettbewerbe und des Gesamtwettbewerbs, durch die
Aufstellung der Voraussetzungen der Qualifikation
und Zulassung der Fahrer, die Überwachung des Regle-
ments und des Renngeschechens vor Ort und durch die
Dokumentation dieser Maßnahmen, die in der Lizen-
zierung ihres Namens für die Rennveranstaltungen
liegt, macht die FIA die Rennveranstaltungen zu Pro-
dukten, die durch sie -den internationalen Rennsport-
verband -autorisiert sind und ein entsprechendes Anse-
hen genießen. Diese Leistungen sind für die Marktfä-
higkeit des Produktes wesentlich. Der Beitrag der Be-
klagten kann nicht hinweggedacht werden, ohne gleich-
zeitig von einem erlahmenden Interesses der Abneh-
mer ausgehen zu müssen."

IV. Der Veranstalter in der Literatur

Auch in der Literatur wird der Veranstalterbegriff in
Ansätzen gewürdigt. Die Autoren beziehen sich im we-
sentlichen auf die ergangene Rechtsprechung.14 Werten-
bruchlS kommt zu dem Ergebnis, daß ungeachtet sport-
organisatorischer (Vor-) Leistungen vor allem das un-
ternehmerische Veranstaltungsrisiko Indiz für die Ver-
anstaltereigenschaft sei. Auch Hausmann16 stellt auf
den Heimverein als Träger des jeweiligen wirtschaftli-
chen Risikos ab und beruft sich in seitler Argumentati-
on auch auf § 1 UWG: Da nur der Heimverein als Ver-
anstalter vor Ort im entscheidenden Wettbewerbsver-
hältnis zu den Fernsehanstalten stünde, drohe ihm un-
mitte:lbar- derVefr-uSt-vonZüschauem üOO~men
durch die Übertragung des Spiels. Die sportorganisato-
rischen Leistungen des DFB läßt Jänich17 in diesem Zu-
sammenhang nicht unbeachtet: "Aufgrund des großen
organisatorischen Aufwands des DFB und der gerade
aus der Einordnung der Spiele in die Ligen des DFB
folgenden Attraktivität der einzelnen Spielpaarung
wird man zumindest für die Fußball-Bundesliga im Er.,
gebnis zu einer Mitveranstaltereigenschaft des DFB ge-
langen. ...Die gemeinsame Innehabung eines Rechts
begründet nach den allgemeinen Regeln des Zivil-
rechts das Vorliegen einer Rechtsgemeinschaft im Sin-
ne der §§ 741 ff. BGB." Auch Siegfried18 und Heer-
mann19 erkennen Verband und Verein als Rechtsge-
meinschaft an und bezeichnen die Sportveranstaltung
als Gemeinschaftswerk aller beteiligten Interessengrup-
pen. Roth20 macht in seiner Abhandlung deutlich, daß
das Veranstalterrecht insbesondere durch § 1 UWG
entsteht, wenn der Erbringer der ursprünglichen Lei-
stung durch die Übernahme des Dritten (hier der Fern-
sehanstalt) um die legitimen Früchte seines mit Mühe
und Kosten errungenen Arbeitsergebnisses gebracht
wird.

V. Konsequenz

Im Zuge der Urteile über die Europapokalheimspiele
und die zentrale Vermarktungspraxis der FIA wird eine
Entwicklung deutlich, die nicht ohne Auswirkung auf
die bisherige rechtliche Gestaltung des Veranstalter-

5. "FIAlEiseie" (OLG Frankfurt/Mainf3
In der Berufu~g, die das Urteil der Vorinstanz bestätig-
te, legte sich das OLG in seiner Urteilsbegründung
zum Veranstalterbegriff nicht fest und formulierte in
seinem obiter dictum:

"Als Veranstalter und damit Inhaber der Abwehr-
rechte sind aber damit nur solche Ausrichter anzuse-
hen, die die Qetreffende Veranstaltung in organisatori-
scher und finanzieller Hinsicht leiten, insoweit für das
betreffende Ereignis verantwortlich sind und für Vorbe-
reitung und Durchführung das unternehmerische Risiko
tragen. ...Andererseits ist es nicht von der Hand zu
weisen, daß die Beklagte (Anm. d. A.: "FIA ") neben

14 Hausmann, FN 3, 1089ff.; Heemlann, FN 3, 665; Jänich, FN 3, 438;
Roth, FN 3; Siegfried, FN 3, 30 ff.; Stopper, FN 3, S. 75 ff.; Werten-
bruch, FN 3,1417.

15 Wertenbruch, FN 3,1417.
16 Hausmann, FN 3, 1089.
17 Jänich, fN 3,438.
18 Siegfried, FN 3, S.30ff.
19 Heemlann, FN 3, 11, 13.
20 Roth, FN 3,515.

11 LG FrankfurtIMain, Spurt 1998, 195 m. Anm. Bothor.12 LG FrankfurtIMain, SpuRt 1997, 129ft. .

13 OLG FrankfurtlMain, in diesem Heft, S.200ff.
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rechts bleibenkann}l Rechtsprechung und Literatur zi-
tieren neben § 1 UWG immer noch das Hausrecht aus
§§ 862, 859 BGB und §§ 903, 1004 BGB als Ursprung
des Veranstalterrechts, doch die komplexen Strukturen,
die einer Veranstaltung das individuelle Gepräge ge-
ben, das vor allem ihren jeweiligen marktwirtschaftli-
chen Wert hervorbringt, drängen das Hausrecht als Ab-
wehrrecht des Veranstalters in seiner Gewichtung zu-
rück. Ob das Hausrecht den Wert einer Veranstaltung
wie einem Europapokal- oder Bundesligaspiel, den es
insbesondere durch den Verkauf von Femsehübertra-
gungsrecht~n erfährt, widerspiegeln kann, ist eher zwei-
felhaft. Die wertbildenden Faktoren sind andere. Und
da mat~rielle Rechte vornehmlich durch ihren Wert
ausg~füllt werden, sollten die Recht~ auch denjenigen
zustehen, die ihren Wert erZeugen. Um dieser Rechts-
wirklichkeit zu entsprechen, ist das Abwehrrecht aus
§ 1 UWG als Grundlage eines Veranstalterrechts gegen-
über dem Hausrecht deutlich dominierend.

für die Verbreitung von Fernsehbildern oder das Zu-
schauen vor Ort sind wirtschaftliche Auswertungsmög-
lichkeiten, die dem Betroffenen zustehen und aufgrund
derer sich jeder, der sich zur Veranstaltung unentgelt-
lich Zugang verschafft, in ein Wettbewerbsverhältnis
zu dem Betroffenen stellt.

Derjenige, der sich ohne Erlaubnis Zutritt zu einem
Fußballspiel verschafft, das wirtschaftlichen Auswer-
tungsmöglichkeiten unterliegt, muß im Sinne des § 1
UWG gegen die guten Sitten verstoßen. Von einer sit-
tenwidrigen, unlauteren Leistungsübernahme ist zu
sprechen, wenn der Erbringer der ursprünglichen Lei-
stung durch die Übernahme des Dritten um die "legiti-
men Früchte seines mit Mühe und Kosten errungenen
Arbeitsergebnisses gebracht wird"}7 Derjenige, der
ohne Erlaubnis der betroffenen Wettbewerber ein Eu-
ropapokalspiel für das Fernsehen aufnimmt und aus-
wertet, "schmarotzt" eine Leistung, die durch ihre be-
sondere Markttauglichkeit Gegenstand des geschäftli-
chen Verkehrs ist. Die betroffenen Wettbewerber kön-
nen demzufolge ein Abwehrrecht aus § 1 UWG gel-
tend machen, wenn jemand unerlaubt Aufnahmen ei-
nes ,;werthaltigen" Fußballspiels macht.

VI. Vom Abwehrrecht aus § 1 UWG zum
Veranstalterrecht

Die Veranstaltung eines Profi-Fußballspiels erfährt ih-
ren Wert über verschiedene Einflüsse. Es ist deshalb
recht und billig, daß die Beiträge, die die verschiede-
nen PJ:o tagonisten- zum-Gelingen-der-V eranstaltung -lie-=-
fern, in Rechten aufgehen, die der ökonomischen Reali-
tät entsprechen. Als taugliche Grundlage des Veranstal-
terrechts ist deshalb § 1 UWG heranzuziehen.

2. 

Betroffene Wettbewerber
Der oder die betroffenen Wettbewerber i. SA-§~J-
UW G-liäb--en- emADweliUec~kraft- dessensich ein
Veranstalterrecht entwickeln kann, aus dem sich wie-
derum das Recht zur Erlaubnis der Erstellung von
Fernsehbildern oder des Vor-Ort-Erlebnisses des zah-
lenden Zuschauers ergibt. Von einer unlauteren Lei-
stungsübernahme ist zu sprechen, wenn der Erbringer
der ursprünglichen Leistung durch die Übernahme des
Dritten um die "legitimen Früchte seines mit Mühe
und Kosten e~ngenen Arbeitsergebnisses gebracht
wird"28. Diese Definition nähert sich sehr an die Fest-
stellung an, daß das Veranstalterrecht sich nur dann le-
gitim entwickelt, wenn diejenigen, die die wesentlichen
Beiträge zur Wertschöpfung des jeweiligen Profi-Fuß-
ballspiels geliefert haben, an seiner Auswertung annä-
hernd äquivalent beteiligt werden.

1. Voraussetzungen des §1 UWG
Die Anwendung des § 1 UWG setzt Handeln "im ge-
schäftlichen Verkehr" voraus.22 Zum Bereich des ge-
schäftlichen Verkehrs zählt jede Tätigkeit, die irgend-
wie der Förderung eines beliebigen Geschäftszweck
dient. Wenn professionelle Fußballvereine unter dem
Dach des DFB und bzw. oder der UEFA Fußballspiele
durchführen und sie demzufolge über die Fernsehüber-
tragungsrechte an diesen Spielen verfügen, nehmen sie
am Erwerbsleben teil. Das hat auch der BGH23 in sei-
nen kartellrechtlichen Entscheidungen zum Ausdruck
gebracht.

§ 1 UWG als Abwehrrecht verlangt zudem ein Han-
deln "zu Zwecken des Wettbewerbs". Ein Handeln zu
Zwecken des Wettbewerbs liegt in jedem Verhalten,
das äußerlich geeignet ist, den Absatz oder Bezug ei-
ner Person zum Nachteil einer anderen Person zu för-
dern}4 Es muß ein Wettbewerbsverhältnis vorliegen, in
dem sich der Verletzer durch seine Verletzungshand-
lungen in irgendeiner Weise selbst in Wettbewerb zu
dem Betroffenen stellt}5 Auf dieser Grundlage wird
man dann in der Beeinträchtigung der dem Tätigkeits-
bereich des Veranstalters zuzuordnenden wirtschaftli-
chen Auswertungsmöglichkeiten der Veranstaltung
durch den Dritten das maßgebliche Wettbewerbsver-
hältnis sehen müssen}6 Die Erteilung einer Erlaubnis

3. Arbeitsanteile der Wettbewerber
Entscheidend ist jetZt die Frage, wer als betroffener
Wettbewerber im wesentlichen seine Mühe und Kosten
für ein Arbeitsergebnis eingebracht hat, das dann über
das Veranstalterrecht einer entsprechenden Verwer-
tung über Eintrittskarten oder Vergabe von Fernseh-
übertragungsrechten zugeführt werden kann. Die Ant-
wort auf diese Frage wird der rechtlichen Wertung des
erbrachten Arbeitsergebnisses über die Anwendung
des betriebswirtschaftlichen Begriffs der Wertschöp-
fung am ehesten gerecht. In der Praxis wird dabei ein
Erfolgsbeteiligungssystem verwendet, das sich in tler
Regel durch die Auf teilung des Gewinns zwischen Ar-
beit und Kapital durch Bildung einer Verhältniszahl
aus der "Lohnsumme" einerseits und dem Gesamtum-
satZ oder der Wertschöpfung andererseits ergibt}9 Bei
Anwendung dieser Wertschöpfungsmethode, die sich
durch bei der Verhältnisberechnung von Aufwand und
Ertrag auf ein bestimmtes Bilanzierungsintervall be-

515,517.

2] vgl. Bothor in seiner Anm. zu LG Frankfurt, SpuRt 1998, 1996f.
22 Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, .vor § 1, Rz.208.
23 BGH, SpuRt 1998, 28ff. "Europapokalheimspiele"; BGHZ 110,

371,386f."Sportübertragungen".
24 BGH, BGHZ 83,374; Baumbach/Hefermehl, WettbeweTbsrecht,

vor§ 1, Rz.214 m. w.N.
25 BGH, NJW 1986, 379,380.
26 Roth. FN 3. 515. 517; BGH NJW 1970.2060 ..Bubi Scholz".

27 BGH, BGHZ 60, 168, 170; AfP 1988, 32, 34; Roth, FN 3,
28 S. FN27.
29 Wöhe. Einführune in die Betriebswirtschaftslehre,S. 2301



SpliRt 5/99

Itufsätze

191

hervortritt, handelt es sich bei den Beteiligten nicht um
eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts i. S. d. §§ 705 ff.
BGB.32

Mangels eines solchen Entstehungsgrundes könnten
gemeinschaftliche Rechte nach den Vorschriften über
die Rechtsgemeinschaft gern. der §§ 741ff. BGB behan-
delt werden. Zur Entstehung der Rechtsgemeinschaft
genügt die Tatsache gemeinschaftlicher Rechtszustän-
digkeit ohne einen auf ihre Entstehung gerichteten Wil-
len der Beteiligten.33 Gegenstand der Gemeinschaft
könne:n Rechte alle Art sein, die eine Mehrheit von Be-
rechtigten zulassen. Die drei an der Wertschöpfung Be-
teiligten sind Rechtsträger des aus § 1 UWG entstehen-
den Abwehrrechts. Die Tatsache, daß ein Recht mehre-
ren gemeinschaftlich zusteht, führt zwingend zur
Rechts- bzw. Bruchteilsgemeinschaft.

schränkt, sind außerdem langfristige und noch andau-
ernde Aufwandsleistungen einzubeziehen. So wird man
außerdem dem Umstand gerecht, daß dei Marktwert
für Fernsehübertragungsrechte an Profi-Fußballspielen
auch durch eine stetig gewachsene Popularität entstan-
den ist, die das Resultat einer jahrzehntelangen strate-
gisch erfolgreichen Imageführung der Vereine und Ver-
bände war und ist.

Zur Veranstaltung eines Fußballspiels im professio-
nellen Umfeld gehören im wesentlichen drei wertschöp-
fende Elemente: Zwei Mannschaften und eine Ver-
bandsorganisation. In der Regel handelt es sich bei ei-
ner Mannschaft um die gastgebende Mannschaft, die
somit Kosten für die Bereitstellung des Veranstaltungs-
ortes trägt. Die Mannschaften tragen über die kurzfri-
stigen und wiederkehrenden notwendigen Leistungen
durch die Anstellung von Spielern und Trainern den
wesentlichen Anteil an der WertschÖpfung. Diese Per-
sonalkosten belasten die Mannschaften jährlich in ei-
ner Mindesthöhe von zweistelligen Millionenbeträgen.
Die Attraktivität des verpflichteten Personals spielt im
Wertschöpfungsprozeß eine wesentliche Rolle -sie
kann sogar mangelnden sportlichen Erfolg kompensie-
ren.

2. Rechte der Rechtsgemeinschaft im Innenverhältnis
Die Rechte der Teilhaber an einer Rechtsgemeinschaft
bestimmen sich nach den §§ 742-745 BGB. § 742 BGB
soll die Vorfrage der weiteren Rechtsbeziehungen der
Teilhaber untereinander beantworten, in welchem Kräf-
teverhältnis sie sich innerhalb der Rechtsgemeinschaft
gegenüberstehen. Nach dieser Vorschrift verfügen die
Teilhaber im Zweifel über die gleichen Anteile. Diese
Zweifel sind jedoch dann nicht angebracht, wenn sich
aus den besonderen Umständen der Sachlage ein ande-
rer Verteilungsschlüssel ergibt. In Anwendung der
Wertschöpfungsgrundsätze, wie sie im konkreten Fall
an das Entstehen des Abwehrrechts aus § 1 UWG ge-
knüpft sind, sind solche besonderen Umstände anzu-
nehmen.

Die unterschiedliche Gewichtung der Bruchteile ei-
nes gemeinsamen Rechts34 hat entsprechende Auswir-
kungen auf die gemeinschaftliche Verwaltung und Be-
nutzung des Gemeinschaftsrechts gem. §§ 744, 745
BGB. Gem. § 745 Abs.l BGB kann eine der Beschaf-
fenheit des gemeinschaftlichen Rechts entsprechende
ordnungsmäßige Verwaltung und Benutzung beschlos-
sen werden. Der Beschluß ergeht mit Stimmenmehr-
heit der Bruchteilsberechtigten. Demnach wäre z. B.
die Entscheidung, an welche der sich anbietenden Fern-
sehanstalten das Übertragungsrecht veräußert wird,
durch anteilsgemäße Abstimmung der Teilhaber der
Rechtsgemeinschaft zu treffen.

In § 743 BGB ist festgelegt, daß jedem Teilhaber ein
seinem Anteil entsprechender Bruchteil der Früchte ge-
bührt. Wenn mangels anderweitiger Vereinbarung der
Gewinn aus dem Verkauf von Eintrittskarten und Fern-
sehübertragungsrechten aufzuteilen ist, stehen den
Bruchteilsberechtigten Anteile in der Höhe zu, die ih-
ren Anteilen an der Wertschöpfung der Veranstaltung
verhältnismäßig entspricht. Wenn nun z.B. diesen Be-
stimmungen zuwider der gastgebende Verein die durch
entsprechende Vermarktung des Fußballspiels gewon-
nenen Einnahmen ausschließlich für sich behalten wür-
de, stünden den nicht beteiligten Bruchteilsberechtig-
ten auf der Grundlage des gesetzlichen Schuldverhält-
nisses der Rechtsgemeinschaft Schadensersatzansprü-

Das dritte wertschöpfende Element ist die Ver-
bandsorganisation, die den jeweiligen Wettbewerb ins
Leben gerufen hat, dessen Teil das auszutragende Fuß-
ballspiel ist. Auch dieser Wertschöpfungsbeitrag ist
nicht zu unterschätzen, denn die außerhalb der Ver-
bandswettbewerbe der FIFA, UEFA oder des DFB ver-
anstalteten Fußballspiele sind in ihrer Popularität und
somit ihrem Wert deutlich niedriger30 einzustufen.

Ein Grundffu diese unbeeinträchtigten Wachstums-
möglichkeiten der Ware Fußball ist beispielhaft die Ar-
beit des DFB beim jährlich stattfindenden Lizenzie-
rungsverfahren der Profi-Vereine, dessen Erfolge sich
vor allem darin zeigen, daß der nationale professionel-
le Fußballbetrieb bis heute keine finanziell begründe-
ten Ausfälle zu verzeichnen hat. Diese Konstanz hat ei-
nen wertschöpfenden Beitrag geliefert, der die Preise
für Fernsehübertragungsrechte stetig ansteigen ließ.
Über die kontinuierliche und somit wertsteigernde Ar-
beit der Verbandsorganisationen konnten außerdem
wertvolle Markenrechte wie "Fußball-Bundesliga"
oder "Champions League" geschaffen werden, die die
Verbände in die Vermarktung der Fußballspiele einflie-
ßen lassen können. Solche bekannten Marken haben
als Wirtschaftskörper einen wesentlichen Anteil an der
Wertschöpfung eines Produkts.31

Durch die anteiligen Leistungen der wertschöpfen-
den Parteien könnten diese in Form einer Rechtsge-
meinschaft in den angemessenen Genuß ihrer erarbeite-
ten Früchte kommen.

Vll. Die Veranstalter als Rechtsgemeinschaft

1. Vorliegen und Wesen der Rechtsgemeinschaft
Da ein rechtsgeschäftlicher Wille der Beteiligten, sich
rechtsverbindlich zur Verfolgung eines gemeinschaftli-
chen Zwecks zusammenzuschließen, nicht erkennbar

32 Münchner Kommentar/Ulmer, § 705, Rz.115; gegen die An nahme
eines gesellschaftsrechtlichen Ansatzes wandte sich auch der BGH
in SpuRt 1998, 28ff. "Europapokalheimspiele".

33 PalandtfThomas, § 741, Rz.2.
34 s. o. VI. 3.

so auch Bothor in seiner Anm. zu IJG Frankfurt, SpuRt 1998,
196f.
Deichsel, Das Recht der Marke und das Markenrecht, FAZ vom
14.12.1998, Nr.290, S.27.
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alle Teilhaber vollziehbar. Aus einer Vereinbarung un-
ter den Teilhabern kann sich eine schuldrechtliche
Pflicht zur Mitwirkung bei Verfügungen ergeben.39

che in Höhe der entgangenen Früchteanteile (§§ 276,
278 BGB) ZU.35

3. Rechte der Rechtsgemeinschaft im Außenverhältnis
Wegen der praktischen Unteilbarkeit des Veranstalter-
rechts als gemeinschaftlichem Recht bestimmen sich
die Verfügungsmöglichkeiten über das gemeinschaftli-
che Recht an Dritte nach § 747 Satz 2 BGB. Demnach
können die Teilhaber über den gemeinschaftlichen Ge-
genstand im ganzen nur gemeinschaftlich verfügen. Ent-
sprechend den allgemeinen Bestimmungen kann die
Rechtsgemeinschaft einen Vertreter für Verfügungen
bevollmächtigen,§ 164 BGB, oder der Verfügung eines
Einzelnen zustimmen bzw. sie genehmigen, § 185 BGB.
Nicht bevollmächtigte Vertreter sind gegenüber Drit-
ten schadensersatzpflichtig, sofern die Genehmigung
des Rechtsgeschäfts durch die Verfügungsberechtigten
ausbleibt, § 179 Abs.1 BGB.

Ein gutgläubiger Erwerb des Fernsehübertragungs-
rechts ist aufgrund seiner Rechtsnatur nicht möglich.
Die Erlaubnis, Fernsehbilder zu übertragen; ist kausa-
ler Natur, da der Veranstalter die Zusage erteilt, ihm zu-
stehende Abwehrrechte nicht auszuüben.36 Der An-
spruch auf diese Forderung ist auch dann nicht gutgläu-
big zu erwerben, wenn es sich um Forderungsbruchteile
handelt.37 Verfügt ein Teilhaber als angeblich AlIeinbe-
rechtigte r üb e-r -all@--Forderun gsbruchteile-und istdi~e-
Verfügung mangels gutgläubigen Erwerbs unwirksam,
ist nach § 139 BGB zu beurteilen, ob jedenfalls die Ver-
fügung über den eigenen Bruchteil wirksam ist; das ist
in der Regel38 und gerade im konkreten Fall zu vernei-
nen, da das Geschäft sicher nicht von den anderen
Bruchteilen losgelöst abgeschlossen werden kann.
Rechtlich ist die Verfügung also nur koordiniert durch

35 Das gilt zumindest für die Gemeinschaft als Sonderrechtsver hält-
nis, gerichtet auf ordentliche Erfüllung der sich aus §§ 743ff. erge-
benden Pflichten, Münchner Kommentar/K. Schmidt, § 741,
Rz.33.

36 KG, Beschluß v. 8.11. 1995, SpuRt 1996, 199ff. "Fußball-Fernseh-
übertragungsrechte".

37 Münchner Kommentar/K. Schmidt, § 747, Rz.17.
38 BGH GRUR 1959, 148, 149 m. Anrn. Kleine. 39 BGH. WM 1964, 913, 915.

Amdt Raupach Mitherausgeber

Als neuer SpuRt-Mitherausgeber konnte erfreulicher-
weise Professor Dr. Arndt Raupach, Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Steuerrecht, gewonnen werden, der als
Autor vorwiegend auf den Gebieten des Gesellschafts-
rechts und der Besteuerung hervorgetreten ist und der
auch dem Herausgebergremium der Neuen Zeitschrift
für Gesellschaftsrecht (NGZ) angehört. Steuerrechtli-
chen Gestaltungsfragen im Zusammenhang mit Profige-
sellschaften im Sport hat Raupach seinen großen Auf-
satz "Structure follows strategy" (SpuRt 1995, 241 ff.,
1996, 2ff.) gewidmet. Fragen der Betriebsaufspaltung
im Sport ist er in Band 23 der Reihe Recht und Sport
(Stuttgart 1998) nachgegangen.

Udo Steiner 60 Jahre alt

Am 16.September 1999 beging Professor Dr. Udo Stei-
ner (Universität Regensburg), Richter am Bundesver-
fassungsgericht und Mitherausgeber der SpuRt, seinen
60. Geburtstag. Professor Steiner zählt zu den Grün-
dungsmitgliedern sowohl des Konstanzer Arbeitskrei-
ses, dem er seit 1981 angehört, als auch der SpuRt, in
deren erstem Heft er bereits mit seinem grundlegenden
Aufsatz "Sport auf dem Weg ins Verfassungsrecht"
(SpuRt 1994, 2ff.) vertreten war. Mit öffentlich-rechtli-
chen Aspekten des Sports hat sich Steiner immer wie-
der auseinandergesetzt, so u. a. als Mitverfasser des Le-
xikons "Sportrecht von A-Z" (Beck-Rechtsberater im
dtv 5608) und in dem Aufsatz "Verfassungsfragen des
Sports" (NJW 1991, 27ff.).

Vill. Zusammenfassung

Im professionellen Fußball ist die Identität des Veran-
stalters eines Fußballspiels nicht mit den Mitteln zu be-

stimmen, die in der frühen Rechtsprechung angewe1:l-
det wurden. Dieser Erkenntnis konnten sich auch der

BGH in seiner Entscheidung "Europapokalheimspiele"
sowie LG und OLG Frankfurt/Main in ihren "FIA "-

Entscheidungen nicht verschließen.
Als Grundlage des Veranstalterrechts an professio-

nellen Fußballspielen tritt das Hausrecht nach §§ 862,
859 und §§ 903, 1004 BGB gegenüber dem wettbe-
werbsrechtlichen Abwehranspruch aus § 1 UWG zu-
rück. Der Abwehranspruch des Veranstalters entsteht,

wenn er durch eine unlautere Leistungsübernahme
Dritter um die legitimen Früchte seines mit Mühe und
Kosten errungenen Arbeitsergebnisses gebracht wird.

Das errungene Arbeitsergebnis des Veranstalters
läßt sich am treffendsten über die Methode der Wert-
schöpfung darstellen. Dabei wird der lang- bis kurzfri-

stige Aufwand des Veranstalters seinem Ertrag gegen-
übergestellt. Die Anwendung der Wertschöpfungsme-
th-od-e-etZW'ffigTOeD R ufficIiIill!J;Oäß-liiChtein; -sondern
mehrere Beteiligte den Wert eines professionellen Fuß-
ballspiels erzeugen. Bei einer Anteilsberechnung zum
Wertbeitrag sind neben den laufenden Kosten die lang-
fristig geschaffenen Werte wie Marken- und Urheber-

rechte zu berücksichtigen.
Die an der Wertschöpfung Beteiligten sind den Vor-

schriften der Rechtsgemeinschaft gern. §§ 741 ff. BGB
unterworfen. Die Verwaltung und Veräußerung des
Veranstalterrechts unterliegen den Beschlüssen der

Bruchteilsgemeinschaft, wobei deren jeweilige Stim-
men- und Früchteanteile durch die entsprechenden Bei-
träge zur Wertschöpfung der zu vermarktenden Veran-

staltung festzulegen sind.


